
Dr. Karl May, der bekannte Romanschriftsteller, Dichter etc., ist aus seinen langwierigen Prozessen mit 

einer Verlagsfirma, welche untergeschobene Werke mit anstößigem Inhalt unter seinem Namen herausgab, 

als Sieger hervorgegangen. Die beklagte Firma Münchmeyer-Fischer hat vor dem Landgerichte in Dresden 

zu Protokoll erklärt, sie habe im Laufe der Zeit Karl Mays Werke ohne sein Wissen derart verändert, daß sie 

unmöglich mehr als seine Werke gelten können. Damit ist der einst so gefeierte, später viel geschmähte 

Schriftsteller glänzend gerechtfertigt und darf mit gutem Gewissen wieder zur Feder greifen. Seine 

Reiseromane werden jetzt mit Bildern versehen. Seit einiger Zeit ist Karl May wieder Mitarbeiter des 

„Deutschen Hauschatz“ und damit wieder unter die Belletristiker aufgenommen, welche auch in 

katholischen Kreisen unbeschadet gelesen werden können. Die vielen Freunde und Verehrer Karl Mays und 

jeden, welcher ein Gefühl für Recht und Gerechtigkeit hat, wird es freuen, daß jetzt ihr 

Lieblingsschriftsteller von allen Anklagen gereinigt dasteht und auch wieder in der kath. Welt zur Geltung 

kommen wird. 
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